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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.082.173  

Wien, am 31. März 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

31. Jänner 2022 unter der Nr. 9626/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Ausweitung des Covid-19-Impfpflichtgesetz auf Impfungen bei anderen Krankheiten“ an 

mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 7: 

1. Wie qualifizieren Sie die Äußerungen der „Chef-Propagandistin" des Impfzwangs und 

Leiterin der Bioethik-Kommission, Christiane Druml, im Zusammenhang mit der Aus-

dehnung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere Krankheiten? 

2. Unterstützen Sie diese Ausdehnung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere Krankhei-

ten? 

3. Wenn ja, auf welchen medizinischen, wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen 

Grundlagen? 

4. Ist dieser Vorstoß der „Chef-Propagandistin“ des Impfzwangs und Leiterin der Bio-

ethik-Kommission, Christiane Druml, mit Ihnen als Gesundheitsminister abgespro-

chen? 
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5. Wenn ja, wann und unter welchen Voraussetzungen wurden diese Absprachen ge-

troffen? 

6. Welche Krankheiten soll diese Ausweitung des Covid-19-lmpfzwangs umfassen? 

7. Wann soll diese Ausweitung des Covid-19-lmpfzwangs auf andere Krankheiten in 

Kraft treten? 

Die Bioethikkommission ist ein auf Grund der Verordnung des Bundeskanzlers über die Ein-

setzung einer Bioethikkommission, BGBl. II Nr. 226/2001, eingerichtetes Beratungsgre-

mium, dessen Aufgaben sich aus der Verordnung ergeben. Eine Verschiebung von Zustän-

digkeiten innerhalb der Bundesregierung erfolgt dadurch nicht.  

Soweit im Rahmen der Fragestellung daher Fragen zum Impfwesen angesprochen werden, 

ersuche ich um Verständnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 148/2021, nicht Ge-

genstand meines Vollzugsbereiches sind und somit nicht beantwortet werden können. 

 

 

Karl Nehammer
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